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A. Bekanntmachungen des Landkreises Oldenburg 
 
Bekanntmachung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 Abs. 2 des Geset-
zes der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für eine Erstaufforstung 
 

Für das unten genannte Vorhaben ist im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist (vgl. § 9 Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 2 UVPG i.V.m. 
Anlage 1 Spalte 2 Nr. 17.1.3.).  
 
Für das Vorhaben, eine Erstaufforstung auf einer Fläche von knapp 1 ha, besteht keine Vorprüfungspflicht (s. Anhang 1 
Nr. 17.1.3 UVPG). Es wurden jedoch für angrenzende Flurstücke 2023 Erstaufforstungsgenehmigungen nach § 9 
NWaldLG erteilt, so dass eine kumulierende Wirkung eintritt. Es werden insgesamt ca. 9,25 ha Wald neu aufgeforstet.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung ist nur auf die Prüfung ausgelegt, ob eine Gefährdung standortspezifischer Schutzfunk-
tionen zu befürchten ist. Dazu soll diese Prüfung nach § 7 Abs. 2 S. 2 UVPG ausdrücklich überschlägig und in zwei Stufen 
durchgeführt werden.  
 

Antragsteller 

Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Ahlhorn 
Vechtaer Straße 3, 26197 Großenkneten 

 
Vorhaben 

Erstaufforstung auf einer Fläche von 9.193 m² 
 

Standort 

Gemeinde Großenkneten, Gemarkung Großenkneten, Flur 3, Flurstück 44/1 
 
 
Im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls konnte eine Pflicht zur Durchführung einer UVP nicht fest-
gestellt werden. Im Wesentlichen begründet sich das Nichtbestehen der UVP-Pflicht wie folgt: 
 
Bereits die Prüfung der ersten Stufe der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen. Es 
sind keine Schutzkriterien nach Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG betroffen, da weder FFH-Gebiete noch Naturschutzgebiete im 
Einwirkungsbereich des Vorhabens (1.000 m) liegen. Dasselbe gilt für Nationalparke und Nationale Naturmonumente, 
Biosphärenreservate und Naturdenkmäler. Geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope liegen 
nicht im Einwirkungsbereich. Wasserrechtlich ist ebenfalls keine Betroffenheit gegeben, weil in nächster Nähe kein Was-
serschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet oder ein ähnliches Gebiet liegt, an das wasserrechtlich besondere Anforde-
rungen gestellt werden. Des Weiteren liegen keine Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte im Einwirkungsbereich des Vor-
habens. Denkmalrechtliche Belange sind nicht betroffen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar ist.  
 
Wildeshausen, den 25.09.2024 
 
Der Landrat 
Dr. Christian Pundt 

 

 
Bekanntmachung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 Abs. 2 des Geset-
zes der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für eine Erstaufforstung 

 
Für das unten genannte Vorhaben ist im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist (vgl. § 9 Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 2 UVPG i.V.m. 
Anlage 1 Spalte 2 Nr. 17.1.3.).  
 
Die standortbezogene Vorprüfung ist nur auf die Prüfung ausgelegt, ob eine Gefährdung standortspezifischer ökologischer 
Schutzfunktionen zu befürchten ist. Dazu soll diese Prüfung nach § 7 Abs. 2 S. 2 UVPG ausdrücklich überschlägig und in 
zwei Stufen durchgeführt werden.  
 

Antragsteller 

Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Ahlhorn 
Vechtaer Straße 3, 26197 Großenkneten 

 
Vorhaben 

Erstaufforstung auf einer Fläche von 36.532 m² 
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Standort 

Gemeinde Großenkneten, Gemarkung Großenkneten, Flur 34, Flurstück 10/3 
 
Im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls konnte eine Pflicht zur Durchführung einer UVP nicht fest-
gestellt werden. Im Wesentlichen begründet sich das Nichtbestehen der UVP-Pflicht wie folgt: 
 
Bereits die Prüfung der ersten Stufe der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen. Es 
sind keine Schutzkriterien nach Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG betroffen, da weder FFH-Gebiete noch Naturschutzgebiete im 
Einwirkungsbereich des Vorhabens (1.000 m) liegen. Dasselbe gilt für Nationalparke und Nationale Naturmonumente, 
Biosphärenreservate und Naturdenkmäler. Geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope liegen 
nicht im Einwirkungsbereich. Wasserrechtlich ist ebenfalls keine Betroffenheit gegeben, weil in nächster Nähe kein Was-
serschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet oder ein ähnliches Gebiet liegt, an das wasserrechtlich besondere Anforde-
rungen gestellt werden. Des Weiteren liegen keine Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte im Einwirkungsbereich des Vor-
habens. Denkmalrechtliche Belange sind nicht betroffen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar ist.  
 
Wildeshausen, den 25.09.2024 
 
Der Landrat 
Dr. Christian Pundt 

 

 

B. Bekanntmachung der Stadt Wildeshausen, (Mitglieds-)Gemeinden, Samtgemeinde 
Harpstedt und Verbände 
 
Gemeinde Dötlingen 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Dötlingen Nr. 23/2024 

Die Gemeinde Dötlingen schreibt hiermit folgende Leistung gemäß VOB/A öffentlich aus:  

Kanalsanierung Brettorf, geschlossene Bauweise, Uhlhorner Str. (K 236) bis Brettorfer Str. (K 236), Länge ca. 1,1 
km 
 

Die Teilnahme- und Ausschreibungsunterlagen können auf der Vergabeplattform BI-Medien (www.bi-medien.de) elektro-
nisch abgerufen werden.  

Der dazugehörige B_I Code lautet: D45568164. 

Gemeinde Dötlingen 
Die Bürgermeisterin 
Antje Oltmanns 
 

 
Gemeinde Wardenburg 
 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 

 
Der Rat der Gemeinde Wardenburg hat in seiner Sitzung am 26.09.2024 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 
beschlossen und den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2019 Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss inklusive des Rechenschaftsberichtes sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes für 
das Haushaltsjahr 2019 liegen in der Zeit vom 07.10. bis 15.10.2024 während der Dienststunden zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Gemeinde Wardenburg, Friedrichstraße 16, 26203 Wardenburg, öffentlich aus. 
 
Wardenburg, den 27.09.2024 
 
Christoph Reents 
Bürgermeister 

 

 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 

 
Der Rat der Gemeinde Wardenburg hat in seiner Sitzung am 26.09.2024 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 
beschlossen und den Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung erteilt. 
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Der Jahresabschluss inklusive des Rechenschaftsberichtes sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes für 
das Haushaltsjahr 2020 liegen in der Zeit vom 07.10. bis 15.10.2024 während der Dienststunden zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Gemeinde Wardenburg, Friedrichstraße 16, 26203 Wardenburg, öffentlich aus. 
 
Wardenburg, den 27.09.2024 
 
Christoph Reents 
Bürgermeister 

 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Wardenburg Erweiterung der Innenbereichssatzung Littel im Bereich der Straße 
Sandberg 
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Durch-
führung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wardenburg hat in seiner Sitzung am 04.10.2023 beschlossen, das Bauleit-
planverfahren zur Erweiterung der Innenbereichssatzung Littel im Bereich der Straße Sandberg durchzuführen. Ziel des 
Bauleitplanverfahrens ist die wohnbauliche Entwicklung der Flächen. Der Geltungsbereich ist nachfolgend kenntlich ge-
macht: 
 

 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
In seiner Sitzung am 18.09.2024 hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wardenburg für die Erweiterung der In-
nenbereichssatzung Littel im Bereich Sandberg die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 
BauGB für den o. g. Geltungsbereich beschlossen.  
 
Der Vorentwurf der Planunterlagen kann im Zeitraum vom 09.10.2024 bis 08.11.2024 (beide Tage einschließlich) gem. § 

3 Abs. 1 BauGB auf der Internetseite der Gemeinde Wardenburg (www.wardenburg.de  Rathaus  Bauleitplanungen) 
eingesehen werden. Darüber hinaus sind diese über das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen 
(https://uvp.niedersachsen.de/portal/) zugänglich. Zusätzlich liegen die Unterlagen während des o. g. Zeitraumes im Rat-
haus der Gemeinde Wardenburg, Friedrichstraße 16, 26203 Wardenburg (links neben Zimmer 2-20) öffentlich während 
der Dienstzeiten (montags bis freitags 8:30 Uhr, donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) aus. Kinder und Jugendliche 
sind Teil der Öffentlichkeit.  
 
Während der Veröffentlichungsfrist (Auslegungszeitraum) besteht die Gelegenheit, Anregungen und Stellungnahmen zu 
der beabsichtigten Bauleitplanung in elektronischer Form abzugeben. Diese können an die E-Mail-Adresse bauleitpla-
nung@wardenburg.de übermittelt werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch auf anderem Wege – etwa schriftlich 

http://www.wardenburg.de/
https://uvp.niedersachsen.de/portal/
mailto:bauleitplanung@wardenburg.de
mailto:bauleitplanung@wardenburg.de
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(an die Adresse: Gemeinde Wardenburg, Friedrichstraße 16, 26203 Wardenburg) - abgegeben werden. Stellungnahmen, 
die nicht fristgerecht abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung über die Bauleitplanung unberücksichtigt blei-
ben. 
 
Sofern bei der Abgabe von Stellungnahmen in diesem Bauleitplanverfahren personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 1 BauGB. Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und 
nur zum Zwecke des Bauleitplanverfahrens verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz liegen mit den Planun-
terlagen öffentlich aus. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB wird im gleichen Zeitraum 
durchgeführt. 
 
Wardenburg, der 01.10.2024 
 
Gemeinde Wardenburg  
Der Bürgermeister  
Christoph Reents 
 

 
Stadt Wildeshausen 
 
Rechtsverordnung über die Erhebung von Bewohnerparkgebühren in der Stadt Wildeshausen (Bewohnerparkge-
bührenverordnung) 

 
Aufgrund des § 6a Abs. 5a Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 
310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. I Nr. 56), des § 1 Abs. 4 Nr. 1 der 
Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) in der Fassung vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. 
S. 249), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 2021 (Nds. GVBl. S. 92), des § 2 Niedersächsisches 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. 2017 S. 121), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. 2022 S. 589) und des § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. 2023 S. 111) hat der Rat der Stadt Wildeshausen in seiner 
Sitzung am 19.09.2024 folgende Rechtsverordnung beschlossen:  
 
§ 1 Geltungsbereich  

(1) Diese Rechtsverordnung gilt für die Erhebung von Gebühren für das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen in 

den in Absatz 2 aufgeführten Parkzonen im Stadtgebiet Wildeshausen sowie für Änderungen oder Ausstellen eines 

Ersatzdokuments von bereits ausgestellten Bewohnerparkausweisen. 

 

(2) Parkzonen: 

 
Zone 1: Neue Straße (Hausnummer 29, 31, 40, 42 - ab Bahnhofstraße bis Schulstraße), Schulstraße, Düsternstraße, 
Nachtigallsgang, Herrlichkeit und Kirchstraße.  
 
Das Bewohnerparken ist innerhalb der gesamten Zone mit Ausnahme der Flächen vor dem Geschäft Dieler möglich.  
 
Zone 2: Grüne Straße, Sägekuhle, Kokenstraße und Huntestraße.  
 
Das Bewohnerparken ist innerhalb der gesamten Zone mit Ausnahme der Huntestraße möglich.  
 
Zone 3: Westerstraße, Westertor, Neue Straße (vom Westertor bis Bahnhofstraße ohne Hausnummer 29, 31, 40, 
42), Sonnenstraße. 
 
Das Bewohnerparken ist in der Neuen Straße möglich. 
 
Zone 4: Sögestraße, Heiligenstraße, Kleine Straße, Kleine Wallstraße und Cornauer Tor. 
 
Das Bewohnerparken ist innerhalb der gesamten Zone möglich.  
 
Zone 5: Wittekindstraße, Burgstraße, Lütjen Ort, Köhnenstraße, Gildeplatz und Am Markt. 
 
Das Bewohnerparken ist in der gesamten Zone mit Ausnahme des Gildeplatzes möglich. 
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§ 2 Gebührenpflicht für das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen 

Für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohnerinnen und Bewohner erhebt die Stadt Wildeshausen Gebühren nach 
Maßgabe dieser Verordnung. Gebühren werden auch erhoben, wenn für einen bereits ausgestellten Bewohnerparkaus-
weis ein Ersatzdokument ausgestellt wird oder Änderungen eingetragen werden. Durch die Erteilung eines Bewohner-
parkausweises besteht kein Rechtsanspruch auf einen festen Parkplatz. Das Parken ist nur innerhalb der zugewiesenen 
Zone zulässig.  
 
§ 3 Höhe der Gebühren 

(1) Die Gebühr für einen Bewohnerparkausweis beträgt monatlich 10,00 Euro, die Ausstellung für 6 Monate sowie für 

ein Jahr ist möglich (zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 €). 

 

(2) Die Gebühr für das Ausstellen eines Ersatzdokumentes oder eines neuen Bewohnerparkausweises aufgrund einer 

Änderung (z. B. Kennzeichenwechsel) beträgt 5,00 Euro. 

 
§ 4 Entstehung und Fälligkeit  

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung des Bewohnerparkausweises. 

 

(2) Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an die Gebührenschuldnerin oder den Gebühren-

schuldner zur Zahlung fällig. 

 

§ 5 Inkrafttreten 

Die Rechtsverordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Wildeshausen, 23.09.2024 
 
Stadt Wildeshausen 
Der Bürgermeister 
 
gez.     (Dienstsiegel) 
 
Jens Kuraschinski 
 

 
Hinweis auf das Widerspruchsrecht bei der Weitergabe von Daten aus dem Melderegister 

 
Nach den § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 2 und 3, § 50 Abs. 1 – 3 des Bundesmeldegesetztes (BMG), welches am 1. Novem-
ber 2015 in Kraft getreten ist, in Verbindung mit § 58c des Soldatengesetztes sowie nach den Regelungen des § 8 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetztes zum Bundesmeldegesetz (Nds. AG BMG) kann jeder Einwohner/jede Einwoh-
nerin (betroffene Personen) in bestimmten Fällen der Übermittlung von Daten aus dem Einwohnermelderegister wider-
sprechen. Dabei handelt es sich um Datenübermittlungen der Meldebehörde nach dem Bundesmeldegesetz: 
 
1. An das Bundesamt für Wehrverwaltung: 

Nach § 36 des Bundesmeldegesetztes können betroffene Personen einer Datenübermittlung nach § 58 c Abs. 1 des 
Soldatengesetztes widersprechen. Diese Übermittlung sieht vor, die Daten Familienname, Vorname und gegenwär-
tige Anschrift von der Meldebehörde zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. 
Betroffene Personen im Sinne dieser Vorschrift sind Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die noch nicht 
volljährig sind, da die Daten jener Personen zu übermitteln sind, die im nächst folgenden Jahr volljährig werden. 

2. An öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich - 
rechtlichen Religionsgesellschaft angehören; dies gilt nicht für die Mitteilung der Tatsache, dass der Ehegatte oder 
die Lebenspartnerin/der Lebenspartner einer anderen oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft an-
gehört (übermittelte Daten: Vor- und Familiennamen, Geburtstag, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft, Übermittlungssperren sowie Sterbetag). Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentliche recht-
liche Religionsgesellschaft. 

3. An Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen sowie an Träger für 
Abstimmungen; Volks- und Bürgerbegehren und Volksinitiativen (übermittelte Daten: Vor- und Familiennamen, Dok-
torgrad, Anschriften). 

4. An Presse und Rundfunk sowie an Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungskörperschaften über 
Alters- und Ehejubiläen (übermittelte Daten: Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften und zusätzlich 
Tag und Art des Jubiläums). 

5. An Adressbuchverlage (übermittelte Daten: Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Einwohner/in-
nen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
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Einwohner/innen, die bereits eine Erklärung zu Widerspruchsrechten bei ihrer Gemeinde abgegeben haben, brauchen 
diese nicht zu erneuern, können allerdings, wenn gewünscht, jederzeit eine Erweiterung oder auch eine Einschränkung 
der von ihnen eingelegten Widersprüche zu den oben genannten Datenübermittlungen vornehmen. 
 
Wildeshausen, 19.09.2024 
 
Stadt Wildeshausen 
Der Bürgermeister 
 
gez.     (Dienstsiegel) 
 
Jens Kuraschinski 

 

 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan Nr. 1 “Am Schabböge“ 8. Änderung gemäß 
§ 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist 
 

Der Rat der Stadt Wildeshausen hat am 20.06.2024 den Bebauungsplan Nr. 1 „Am Schabböge“, 8. Änderung gemäß § 10 
Absatz 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  

 
 
Der Bebauungsplan Nr. 1 „Am Schabböge“, 8. Änderung mit der Begründung liegt bei der Stadt Wildeshausen in Zimmer 
117, Am Markt 1, 27793 Wildeshausen während der Dienststunden öffentlich aus. Jedermann kann die vorgenannten 
Unterlagen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Gleichzeitig können diese auch auf der Internetseite der 
Stadt Wildeshausen www.wildeshausen.de unter der Rubrik „Bürgerservice/Bauen und Wohnen/Aktuelle Bauleitplanver-
fahren“ eingesehen werden. Darüber hinaus sind diese auch über das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen 
(http://uvp.niedersachsen.de/portal) zugänglich. 
 
Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
 

http://www.wildeshausen.de/
http://uvp.niedersachsen.de/portal
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Wildeshausen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Dies gilt entsprechend für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestellt worden sind, 
wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag 
nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 1 „Am Schabböge“, 8. Änderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Wildeshausen, 02.10.2024 
 
Stadt Wildeshausen 
Der Bürgermeister 
 
gez.     (L. S.) 
 
Jens Kuraschinski 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung - Jahresabschluss 2019 

 
Der Rat der Stadt Wildeshausen hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 den Jahresabschluss 2019 der Stadt Wildeshausen 
beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Der ordentliche Ergebnisüberschuss i.H.v. 1.325.248,87 EUR ist 
der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergeb-
nisses wird zunächst aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses (168.935,67 EUR) und für den darüberhinaus-
gehenden Betrag (46.824,86 EUR) aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.  
 
Der o.g. Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 07.10.2024 – 15.10.2024 während der Dienststunden im Stadthaus, Am 
Markt 1, Dachgeschoss Zimmer 204 in 27793 Wildeshausen zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
Wildeshausen, 30.09.2024 
 
Stadt Wildeshausen 
Der Bürgermeister 
gez.     (Dienstsiegel) 
 
Jens Kuraschinski 

 

 

C. Sonstiges 
 
Amprion - Dötlingen 
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